
17

303

Das Niedersächsische Quartiersgesetz 
(NGQ), das sogenannte „Business Impro
vement Districts“ (BIDs) ermöglicht, wur
de vor kurzem vom Niedersächsischen 
Landtag beschlossen. Das Gesetz gibt 
privaten Initiativen den rechtlichen Rah
men, Aktivitäten zur Attraktivitätsstei

gerung ihrer Innenstädte und Quartiere 
zu initiieren und durchzuführen. 

Es geht darum, Ideen und Projekte zu 
entwickeln, um das eigene Geschäfts
umfeld noch schöner und einladender zu 
gestalten. Ziel ist auch hier, die Kunden
frequenz zu erhöhen und den station
ären Handel damit zu unterstützen. Die
ses geht einher mit einer Wertsteigerung 
der Immobilien am jeweiligen Standort. 

Mit dem NQG wird nun auch in Nieder
sachsen das Miteinander der Akteure in 
der Innenstadt und der Kommune weiter 
gefördert und unterstützt. Ziel ist die 
Aufwertung und Attraktivitätssteigerung 
des öffentlichen Raums sowie die Siche
rung der Wohnqualität durch Stärkung 
der städtebaulichen Entwicklung. Dazu 
gehören auch Verbesserungen der Sau
berkeit, Erhöhung der Sicherheit sowie 
Werbemaßnahmen.

Land stellt Anschubfinanzierung 
bereit

Es werden in Abstimmung mit der Kom
mune Gebiete festgelegt, in denen in pri
vater Verantwortung standort bezogene 
Maßnahmen durchgeführt werden, die 
zeitlich befristet von Grundeigentümern 
und Gewerbetreibenden über eine Abga
be finanziert werden. 

Ergänzt werden können die Projekte 
auch durch eine Förderung seitens der 
Stadt und Gemeinde sowie Förderpro
gramme von Bund und Land. Nieder
sachsen unterstützt den „Startschuss“ 

mit einer Anschubfinanzierung in Höhe 
von 800 000 Euro.

Im Quartier wird eine sogenannte 
 „Quartiersgemeinschaft“ gebildet, die 
aus ihrer Mitte eine(n) Vorsitzende(n) 

 sowie eine(n) Vertreter(in) wählt. Die 
Kommune legt den Bereich durch eine 
Satzung fest. Die Gemeinschaft erarbei
tet mit allen Akteuren ein Maßnahmen
konzept, das die Finanzierung und die 
Projektdauer beinhaltet. Das Quartiers
gesetz bietet die Chance, die Attraktivität 
unserer Innenstädte weiter zu steigern – 
nutzen wir dieses Instrument für Erleb
nisse, Handel und Wohnen in unseren 
Gemeinden und Städten.
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Am 28. April 2021 war es endlich soweit: Nach knapp 20 Jahren Diskussionen hat 
das Plenum des Niedersächsischen Landtags das „Niedersächsische Gesetz zur 
 Stärkung der Quartiere durch private Initiativen“ verabschiedet. Mit Blick auf die 
 vielerorts nach neuen Perspektiven darbenden Innenstädte dürfte das genau zur 
rechten Zeit kommen. Davon ist auch der federführend an der Gesetzesausarbeitung 
beteiligte Landtagsabgeordnete Axel Miesner überzeugt. Im folgenden Beitrag 
 erörtert er die konkrete Zielsetzung und wie Projekte in der Praxis angestoßen 
 werden können. An finanzieller Unterstützung soll es dabei nicht mangeln: Sowohl 
die  Städte und Gemeinden, als auch Bund und Land bieten Fördermittel an. Red.

BIDs im Überblick
„Business Improvement Districts (BIDs)“ 
sind öffentlichprivate Kooperationen 
zwischen Eigentümern, Gewerbetreiben
den und Städten zur Belebung von 
 Quartieren, Aufwertung des öffentlichen 
Raums und Stärkung der Wirtschaftskraft 
in Geschäftsstraßen. 

Weltweit findet das Konzept Anwendung, 
auch im Bundes gebiet stoßen BIDs auf 
großes Interesse: In zehn Bundesländern 
ist bislang eine landesgesetzliche Grund
lage geschaffen worden (zuerst in Ham
burg im Jahr 2005). In Niedersachsen war 
2017 bereits einmal ein Gesetzentwurf 
auf den Weg gebracht worden, der dann 
aber infolge der vorzeitigen Auflösung 
des Landtags nicht mehr verabschiedet 
werden konnte. 

BIDs werden typischerweise in räumlich 
konkret begrenzten Geschäftsgebieten 
für einen festgelegten Zeitraum auf 
 freiwilliger Basis initiiert. Die Finanzie
rung der vereinbarten standortbezogenen 
Maßnahmen erfolgt durch eine Abgabe, 
die in der Regel alle im BIDGebiet an
sässigen Grundstückseigentümer zu leis
ten haben. Die Abgabe wird von der 
 Kommune erhoben und dem privaten 
Aufgabenträger zur Verfügung gestellt.

(IHK Hannover/Redaktion)

Details zum Gesetz
Das Niedersächsische Quartiersgesetz 
schreibt für das Antragsverfahren zu
nächst die Bildung einer Quartiers ge
meinschaft vor. Eine Antragstellung ist 
erst dann möglich, wenn mindestens 
15 Prozent der Eigentümer mit 15 Pro
zent der Fläche im angestrebten Quartier 
zustimmen. Die Quartiersgemeinschaft 
legt anschließend ein Maßnahmen und 
Finanzierungskonzept für ein bis zu fünf 
Jahre dauerndes BID vor. 

Wenn sich in einem öffentlichrecht
lichen Verfahren nicht mehr als 30 Pro
zent der Eigentümer mit nicht mehr als 
30 Prozent der Fläche im angestrebten 
Quartier gegen das Maßnahmen und Fi
nanzierungskonzept und gegen den Ent
wurf der Satzung für das BIDQuartier 
aussprechen, kann das BID starten. Die 
Finanzierung der geplanten Maßnahmen 
erfolgt durch eine Sonderabgabe aller 
Grundstücks eigentümer im Quartier. 

Als mögliche Gebietstypen für ein BID
Quartier kommen Bereiche der Innen
stadt, eines Ortszentrums, eines Stadt
teilzentrums, eines Gewerbegebiets, ein 
Wohnquartier oder ein sonstiger für die 
städtebauliche Entwicklung bedeutsamer 
Bereich infrage.

(IHK Hannover/Redaktion)
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